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Hausordnung 

& wichtige Informationen 
für Schüler:innen/Berufsschüler:innen/Lehrlinge/Praktikant:innen 

Liebe/r Heimbewohner:in! 

Wir freuen uns, dich im Hans Wallisch Haus begrüßen zu dürfen und hof-

fen, dass es eine schöne Zeit für dich wird. Um das Zusammenleben mög-

lichst angenehm zu gestalten, ist das Einhalten gewisser Regeln wichtig. 

Unsere Adresse:  
Osternberger Straße 57  

5280 Braunau 

Telefon: 0690/8012839 Handy od. 07722/63136-13 

 

E-Mail: erzieher-braunau@ooe-heimbauverein.at 

 

Im Hans Wallisch Haus sind wir Jugendpädagog:innen von Mo – Do von 6:00 bis 7:30 Uhr 
und von 14:30 bis 24:00 Uhr, an Freitagen von 13:30 bis 17:00 Uhr und an Sonntagen 
von 18:00 bis 24:00 Uhr für dich erreichbar und persönlich für dich da.  

In Notfällen sind wir nachts zw. 24:00 – 06:00 Uhr von Sonntag bis Donnerstag im ausge-
schilderten Betreuer-Zimmer für dich da. Beachte: Medikamente jeglicher Art dürfen wir 
nicht aushändigen! 

 
1. Anreise - Rückkehr vom Wochenende kann am Sonntag zwischen 18:00 und 21:00 Uhr 

oder am Montag ganztägig ab 06:00 Uhr erfolgen. Am Wochenende gilt allgemein die Heim-
fahrt, das Haus wird an Freitagen ab 17:00 Uhr geschlossen.  
 

2. Heimfahrten während der Woche sind bei Minderjährigen nach schriftlicher oder telefonischer 
Abmeldung durch die Eltern/Erziehungsberechtigten erlaubt. Bei volljährigen Bewohner:innen 
genügt es, sich verlässlich im Sekretariat oder bei den Jugendpädagog:innen abzumelden. 
 

3. Ausgänge minderjährige Bewohner:innen: ab 15 Jahren 2x bis 21:30 Uhr, ab 16 Jah-
ren 2x pro Woche Ausgang bis 22:00 Uhr.  Ab-Anmeldung erfolgt bei den Jugendpäda-
gog:innen  - Ausgangskarte stecken. Tagesausgänge bis 19:00 Uhr sind jederzeit ohne 
Anmeldung gestattet. Bei Verlust oder Neuausstellung der Ausgangskarte erwartet dich 
bis zu 1 Woche Ausgangssperre. 
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4. Ausgänge für volljährige Bewohner:innen: Heimbewohner:innen, die bereits 18 Jahre oder 
älter sind, dürfen über Dauer und Häufigkeit der Ausgänge grundsätzlich selbst entscheiden. 
Allerdings muss jeder Ausgang bei den Jugendpädagog:innen mit der Ausgangskarte ange-
meldet werden.  
Volljährige Bewohner:innen erhalten eine Berechtigung für die Haupteingangstür auf ihrem 
Chip. Die Eingangstür schließt automatisch um 22:30 Uhr. Bei Missbrauch der uneinge-
schränkten Ausgangsmöglichkeiten, wird die Berechtigung gelöscht. 
 

5. Für Minderjährige und Volljährige gilt, wenn bei Rückkehr von Ausgang starke Alkoho-

lisierung erkennbar oder Verdacht auf Drogenkonsum besteht, wird Rettung/Arzt ver-

ständigt. Info ergeht an Firma und Eltern/Erziehungsberechtigten. Bei „Wiederholung“ ist 

mit einer sofortigen Kündigung des Heimplatzes zu rechnen. 

 

6. Im Hans Wallisch Haus gibt es ein breit gefächertes Freizeitangebot: Tischfußball, Tischten-
nis, Billard und Dart. Die Utensilien dafür dürft ihr euch jederzeit bei den JugendpädagogInnen 
ausborgen. An vereinbarten Tagen steht uns auch der Turnsaal und der Sportplatz der HTL 
zur Verfügung. Für die Teilnahme an geplanten Projekten erfährst du mehr bei den Jugend-
pädagog:innen. 
 

7. Jedes Zimmer ist mit Kabelanschluss für den eigenen Fernseher ausgestattet. Die Benüt-
zung ist im Heimpreis inbegriffen. 

 

8. Gratis W-Lan! Eigene Router sind im gesamten Gebäude nicht erlaubt, da sie das hausin-
terne Internet stören. Sollte ein Router vorgefunden werden (Zimmerkontrolldurchgang frei-
tags), wird dieser abgesteckt und vorab im Büro der Jugendpädagog:innen deponiert. 
 

9. Essenszeiten: Frühstück gibt es zwischen 5:30 bis 8:00 Uhr, Mittagessen 11:45 bis 13:30, 
Abendessen von 17:00 bis 18:30 Uhr.   

 

10. Ausgangs-Essenskarte (Bewohner:innenausweis): Die Ausgangs-Essenskarte wird je-
dem/jeder Bewohner:in beim Einzug ausgehändigt. Die Bewohner:innen benötigen den Aus-
weis beim Essengehen, sowie für die Ausgänge. Bei Verlust wird ein kostenpflichtiges Duplikat 
ausgestellt und kann eine Ausgangsperre von bis zu einer Woche zur Folge haben. 
 

11. Selbstverständlich sind gute Tischsitten. Geschirr, Besteck und Gläser werden von jedem 
Bewohner, jeder Bewohnerin selbst abgeräumt und dürfen nicht mit auf das Zimmer genom-
men werden. Es darf kein Essen aus dem Speisesaal getragen werden.  

 

 
12. Elektrische Geräte wie Kochplatten, Tauchsieder, Wasserkocher, Plattengriller, Miniback-

ofen, Heizgeräte, Toaster und Kaffeemaschinen, etc. sind aus feuerpolizeilichen Gründen in 
den Zimmern verboten; Ausnahme Haarfön (ausstecken!).  
 

13. Nach Rücksprache und bestimmten Voraussetzungen (energiesparendes neues Gerät) be-
steht die Möglichkeit der Mitnahme und des Aufstellens eines eigenen Kühlschranks.  
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14. Vor dem Duschen das Fenster im Zimmer ev. öffnen/kippen. Der Rauchmelder kann vom 
Wasserdampf ausgelöst werden! Die Kosten des anfallenden Feuerwehreinsatzes sind vom 
Bewohner, von Bewohnerin selbst zu tragen.  
 

15. Jede/r Bewohner:in ist für sein/ihr Zimmer verantwortlich und achtet auf Sauberkeit und Hygi-
ene. Kosten für Reparaturen von Beschädigungen sind vom Verursacher zu tragen. Beschä-
digungen müssen sofort gemeldet werden. Beim Heimeintritt bitte das Zimmer auf eventuelle 
alte Schäden überprüfen, dabei hilft dir das Formular „Zimmerprotokoll“. Dieses muss inner-
halb der ersten drei Tage ausgefüllt an die JugendpädagogInnen ausgehändigt werden – an-
sonsten gilt die Annahme, dass beim Bezug des Zimmers keine Schäden vorhanden waren. 
Das hauseigene Reinigungspersonal wird eine tägliche Sichtreinigung vornehmen. 
 

16. Für Besuche stehen die Gemeinschaftsräume bis 20:30 Uhr zur Verfügung, sofern vorher den 
JugendpädagogInnen Bescheid gegeben wurde. Ausschließlich Familienmitglieder dürfen 
auch in den Zimmern empfangen werden. 

 

17. Fahrzeuge dürfen auf dem Heimareal gesicherten Großparkplatz geparkt werden. Für „Dau-
erparker“ wird ein zusätzlicher Benützungsvertrag vereinbart. Kosten pro Monat EUR 35,00. 
 

18. Haustiere jeglicher Art sind verboten. 
 

19. Bei längerem Fernbleiben, insbesondere am Wochenende, müssen die Fenster ganz ge-
schlossen sein. Lichter abdrehen bitte nicht vergessen! 
 

20. Abendrunde: Ab 20:30 Uhr kontrollieren wir JugendpädagogInnen die Anwesenheit der 
Heimbewohner. Wird jemand vermisst, wird telefonisch über den Verbleib nachgeforscht 
(Handy HeimbewohnerIn bzw. Anruf bei den Eltern). 

 

21. Nachtruhe: In der Zeit zwischen 20:30 und 22:00 Uhr darfst du dich noch im Jugendraum 
oder auch im näheren Außenbereich des Hauses aufhalten. Bitte ab 20:30 Uhr kein fremdes 
Zimmer mehr betreten! Fernsehen oder Radiohören ist noch gestattet. Absolute Nachtruhe 
herrscht ab 22:00 Uhr (Radio und Fernseher dürfen auf Zimmerlautstärke noch laufen). Es-
sensbestellungen müssen bis spätestens 21:30 Uhr beim Haupteingang abgeholt werden. 

 

22. Das Anbringen von Ausschmückungsgegenständen und dergleichen in den Zimmern ist 
nur nach vorheriger Genehmigung der JugendpädagogInnen erlaubt.  
 

23. Im gesamten Heimareal besteht striktes Alkoholverbot! Auch die Lagerung leerer Alkoholfla-
schen im Heim ist untersagt. 

 

24. Das Aufbewahren und Konsumieren von Drogen und anderen Rauschmitteln (auch CBD!) 
ist verboten. 
Entsprechende Utensilien (z.B. Bong, Shisha, etc.) sind im Heim strengstens verboten. 
 

25. Kasten-, Zimmer- und Taschenkontrollen können von den JugendpädagogInnen jederzeit 
durchgeführt werden.  
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26. Rauchen ist nur nach den Vorschriften des Jugendschutzgesetzes - ab der Volljährigkeit -
erlaubt. Der Raucherplatz befindet sich außerhalb des Gebäudes. Auch für Raucher gilt Nacht-
ruhe ab 22:00 Uhr zu berücksichtigen. Striktes Rauchverbot im gesamten Haus 
 

27. Das Mitführen und Aufbewahren von Waffen jeglicher Art ist strengstens untersagt (z.B. 
Messer ab einer Klingenlänge von 10 cm, alle Schusswaffen, Schlagringe auch Softguns 
usw.). 
 

28. Der OÖ. Heimbauverein übernimmt bei Verlusten/Diebstahl keine Haftung. 
 

29. Die JugendpädagogInnen bitte umgehend über eine Erkrankung informieren. Bei Erkrankung 
ist ein Heimverbleib nicht möglich – Eltern/Erziehungsberechtigte werden darüber informiert, 
ihren Sohn/Tochter (je nach Entfernung) noch am selben Tag, spätestens am darauffolgenden 
Tag abzuholen. 

 

30. Das Färben und Tönen der Haare ist im Heim nicht erlaubt. 
 

31. Infoabend: Die Teilnahme am Infoabend im Zuge des Heimeintritts ist für alle verpflichtend. 

Aktuelle coronabedingte Hygienemaßnahmen erfährst du beim Infoabend. 

  

32. Nichteinhaltung der Hausordnung: 
Bei Vergehen nach § 6 Heimstatut „Kündigung bei drohender Gefahr für das Wohnheim“ wird 

der Benützungsvertrag mit sofortiger Wirkung beendet. 

Bei Verstoß gegen die Punkte 23, 24, 26 und 27 der Hausordnung wird der Benützungsvertrag 

ebenso mit sofortiger Wirkung beendet. Bei Verstoß von Punkt 24 und 27 ist zusätzlich auch 

mit einer polizeilichen Anzeige zu rechnen. Auch das Mitwissen von Verstößen kann eine so-

fortige Kündigung des Benützungsvertrags zur Folge haben. 

 

 
Braunau, September 2022 


